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RS OGH 1981/9/9 3Ob542/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1981

Norm

ABGB §140 Abs1 Ag

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Wird ein Antrag auf Unterhaltserhöhung abgewiesen, weil der Unterhaltsschuldner unbekannten Aufenthaltes ist und

seine Kräfte zu einer Unterhaltsleistung nicht beurteilt werden können, weil sich seine Lebensverhältnisse nicht

ermitteln lassen, liegt hierin keine offenbare Gesetzwidrigkeit.
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